
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir laden Sie ein zur

GEMEINDEVERSAMMLUNG VOM MONTAG, 14. APRIL 2014,

19.00 UHR, IM GEMEINDESAAL, GEMEINSCHAFTSZENTRUM

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2013
des Politischen Gemeindeguts. SEITE 8

2. Dorfstrasse 43, Altes Gemeindehaus. Sanierung und
Umnutzung. Projektvorlage. Ausführungskredit. SEITE 49

3. Genossenschaft Alterswohnungen Zumikon (AWZ).
Erweiterung Alterssiedlung Thesenacher.
Erwerb Grundstück der Swisscom AG. SEITE 61

4. Verein Chinderhuus Zumikon. Fortsetzung der jährlich
wiederkehrenden Beiträge an das Betriebskostendefizit. SEITE 66

5. Verein Freizeitzentrum Zumikon. Fortsetzung der
jährlich wiederkehrenden Beiträge an
das Betriebskostendefizit. SEITE 70

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2013 des Schulguts. SEITE 76

2. Schulanlage Juch. Baukredit Gruppenräume Trakt A. SEITE 96

1. Behördenentschädigungen. Erlass einer
neuen Verordnung. SEITE 106

Die Akten mit den behördlichen Anträgen und das Stimmregister
liegen für die Stimmberechtigten ab Montag, 31. März 2014, im Sekre-
tariat des Gemeinderats zur Einsicht auf.

Zumikon, 3. Februar 2014 Gemeinderat Zumikon
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DORFSTRASSE 43, ALTES GEMEINDEHAUS. 

SANIERUNG UND UMNUTZUNG. PROJEKTVORLAGE. 

AUSFÜHRUNGSKREDIT.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschlies-
sen:

1. Das Projekt und der Ausführungskredit von CHF 3 930 000.00 für
die Sanierung und die Umnutzung der Liegenschaft Dorfstrasse
43, Altes Gemeindehaus, werden genehmigt. Die Kreditbewilli-
gung erfolgt zu Lasten der Investitionsrechnung.

2. Der Ausführungskredit erhöht sich um eine allfällige Bauteuerung
zwischen dem Zeitpunkt der Projekterarbeitung (Stichtag 1. April
2013) und der Bauvollendung.

Das Alte Gemeindehaus an der Dorfstrasse 43, Vers.-Nr. 115 auf Kat.-
Nr. 3854, stammt aus dem Jahr 1876. Das Haus wurde ursprünglich als
Schulhaus gebaut und von den 1950er Jahren bis 1979 als Gemeinde-
haus genutzt, wodurch sich seine zentrale Stellung in der Geschichte
der Gemeinde Zumikon ergibt. In den letzten Jahren wurde die Liegen-
schaft hauptsächlich als Asylbewerber-Wohn heim sowie für den Not-
wohnungsbedarf des Sozialamts genutzt. Nun soll das Haus baulich
erneuert und dem Frauenverein für den Betrieb der Kleider- und Spiel-
zeug-Börse sowie dem Verein Freizeitzentrum Zumikon (FZZ) zur Nut-
zung überlassen werden. Mit der geplanten Verlegung des Jugend-
treffs in diese Liegenschaft können die Mietkosten von jährlich rund
CHF 65 000.00 eingespart werden, welche die Gemeinde seit Jahren
für die externe Nutzung von Räumlichkeiten an das FZZ ausrichtet.

Eine Gebäudeanalyse aus dem Jahr 2001 zeigt, dass die meisten und
wesentlichsten Bauteile das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben
und das Gebäude auch in keiner Weise den heutigen energetischen
Vorschriften entspricht. Aus diesem Grund soll ein umfassender
Umbau realisiert werden, womit gleichzeitig auch intensive Unter-
haltskosten vermieden werden können.

2.

ANTRAG

WEISUNG

AUSGANGSLAGE
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Das Gebäude ist im kommunalen Inventar der Objekte des Denkmal-
und Heimatschutzes unter der Nummer 5.2 aufgeführt. Dort wird fest-
gehalten, dass das Äussere erhaltenswert und zu schützen sei. In sol-
chen Fällen ist die Gemeinde gestützt auf § 208 des kantonalen Pla-
nungs- und Baugesetzes verpflichtet, weitere Abklärungen zu treffen
und die Schutzwürdigkeit durch eine externe Fachperson rechtsver-
bindlich beurteilen zu lassen. Es spielt dabei keine Rolle, ob sich die
fragliche Liegenschaft in Privatbesitz befindet, oder im Besitz der öf-
fentlichen Hand. Es dürfen keine willkürlichen Entscheide getroffen
werden.

Um die definitive Schutzwürdigkeit abzuklären, hat der Gemeinderat
Zumikon deshalb dem Büro AD & AD für Architektur, Bauforschung und
Kunstgeschichte, Unterstammheim/Cevio, einen entsprechenden Auf-
trag erteilt. Das daraus resultierende Gutachten vom 17. Mai 2013 be-
sagt, dass es sich beim alten Schul- und Gemeindehaus Zumikon ein-
deutig um ein kommunales Schutzobjekt handelt. Die Gutachterin,
Frau Annegret Diethelm, kommt zum Schluss, dass in Anbetracht der
grossen geschichtlichen und in gewissem Sinn auch symbolische Be-
deutung des alten Schul- und späteren Gemeindehauses und der weit-
gehend intakt überlieferten äusseren Erscheinung, das Gebäude zwei-
felsohne ein wichtiger geschichtlicher und architektonischer Zeuge
ist. Die Realisierung der geplanten neuen Nutzungen soll unter der Er-
haltung der äusseren Erscheinung, der Konstruktion und der grund-
sätzlichen Raumaufteilung sowie der noch intakten Gestaltungsele-
mente im Innern verwirklicht werden. Der konkrete Beschluss zur
Unterschutzstellung erfolgte am 3. Februar 2014.

Im Januar 2012 erteilte der Gemeinderat Architekt Max Baur, Hom-
brechtikon, den Auftrag, eine Machbarkeitsstudie für das Alte Gemein-
dehaus zu erarbeiten. Auf der Basis dieser Machbarkeitsstudie ist in
der Folge ein Architektenauswahlverfahren nach den Richtlinien des
öffentlichen Beschaffungswesens durchgeführt worden. Auf Antrag
des verantwortlichen Beurteilungsgremiums hat der Gemeinderat am
3. Juni 2013 das Architekturbüro S2/Stucky Schneebeli Architekten,
Zürich, mit der Projektierung und Ausführung des Projekts zur Umnut-
zung und Sanierung der Liegenschaft beauftragt.

SCHUTZWÜRDIGKEIT

PROJEKT-

BEARBEITUNG
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Von Juli 2013 bis Dezember 2013 wurde das Projekt von den Architek-
ten und den weiteren Fachplanern mitsamt den detaillierten Ausfüh-
rungskosten erarbeitet. Die Projektarbeiten wurden von Frau Diethelm
begleitet; damit wurde sichergestellt, dass den Anliegen des Denkmal-
schutzes Rechnung getragen wurde.

Projektabsichten

Das Umbauprojekt von S2/Stucky Schneebeli Architekten sieht die be-
hutsame Integration der neuen Nutzungen in den Bestand vor. Die Ein-
griffe und die notwendigen Sanierungsmassnahmen wurden im Sinn
einer möglichst kostengünstigen Lösung auf das Wesentliche konzen-
triert.

Im Erdgeschoss entsteht mit der Cafeteria und dem Mehrzweckraum
ein öffentlicher Charakter des zentral liegenden Hauses. Im 1. Ober -
geschoss sind die Spielgruppen- und Jugendräume sowie Büroräum-
lichkeiten untergebracht. Im 2. Obergeschoss wird die bereits heute 
in dieser Liegenschaft ansässige Kinderkleider- und Spielzeugbörse
räumlich erweitert. Der Einbau eines Lifts, angrenzend an das zentrale
Treppenhaus, ermöglicht die optimale Zugänglichkeit für alle Besucher
des Hauses.

Die noch vorhandene Originalsubstanz soll möglichst weitgehend er-
halten wer den. Die alten Parkettböden, die verkleideten gusseisernen
Stützen und die Wandtäfer werden wieder hervorgeholt und ergeben
eine authentische Raumatmosphäre. Neuere Gebäudeteile wie der
grobe Aussenputz dagegen werden durch einen hochwertigen Wär-
medämmputz ersetzt. Die haustechnischen Anlagen müssen aufgrund
ihres Alters komplett ersetzt werden. Im Untergeschoss befinden sich
zusätzlich zu den Technikräumen mehrere Lagerräume, ein Putzraum,
sowie der gesamte Toiletten- und Garderobenbereich.

Die neue Identität des altehrwürdigen Gebäudes wird durch die Ge-
staltung eines angemessenen Vorplatzes unterstützt. Die zurzeit dicht
vor dem Haus liegende Bus-Endhaltestelle wird auf die Südseite des
Gebäudes verschoben und deren Zufahrt neu geführt; dadurch kann
der Vorplatz auch als Aussensitzbereich der Cafeteria oder für Veran-
staltungen im Freien genutzt werden. Drei Auto-Abstellplätze sind neu
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auf der Westseite geplant. Die Parkplätze werden mit Pollern vom Vor-
platz abgetrennt (Details sind auf den im Anhang vorhandenen Plänen
und Visualisierungen ersichtlich).

Investitionskosten

Vorbereitungsarbeiten CHF 151 500.00
Gebäude CHF 2 879 500.00
Betriebseinrichtungen CHF 92 000.00
Umgebung CHF 245 000.00
Baunebenkosten CHF 149 000.00
Ausstattungen CHF 83 000.00
Unvorhergesehenes CHF 330 000.00
Total Investitionskosten (inkl. MwSt.) CHF 3 930 000.00

Es ist zu beachten, dass in den vorstehend zusammengefassten Ko-
sten auch umbauintensive Elemente wie zum Beispiel die Berücksich-
tigung der denkmalpflegerischen Massnahmen, die Umsetzung der er-
forderlichen energetischen Massnahmen, die Gewährleistung einer
behindertengerechten Erschliessung (Einbau eines Lifts) aber auch die
Umgebungsarbeiten (Gestaltung Vorplatz, Verlegung Bushaltestelle)
berücksichtigt sind.

Im Februar 2014 wurde das Projekt als Baugesuch beim Bauamt einge-
reicht. Das Baubewilligungsverfahren wird bis ca. Ende April 2014 dau-
ern. In der Folge werden bis ca. Oktober 2014 die Ausführungsplanung
und die öffentliche Submission der einzelnen Arbeitsgattungen bear-
beitet. Sofern die Stimmbürger dem Projekt zustimmen, ist der Baube-
ginn auf November 2014, das Bauende auf Oktober 2015, geplant.

Mit dem vorliegenden Projekt kann das Alte Gemeindehaus entspre-
chend seiner baugeschichtlichen Bedeutung mitten im Dorfzentrum
erhalten bleiben. Durch das neue Nutzungsangebot an dieser promi-
nenten zentralen Lage kann ein grosser Mehrwert für die gesamte Be-
völkerung generiert werden. Einerseits ermöglicht das Projekt als Teil
des Freizeitzentrums aber auch als Spielzeug- und Kleiderbörse Nut-
zungen von breitem öffentlichem Interesse. Anderseits kann das Dorf-
zentrum und damit auch der Dorfplatz durch diese neuen Publikums-
Nutzungen gestärkt werden. Im Übrigen entfallen dadurch die jähr-
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lichen Mietkosten von rund CHF 65 000.00 welche die Gemeinde
heute dem FZZ für die externe Raummietung ausrichtet. Der Gemein-
derat empfiehlt den Stimmberechtigten deshalb, diesem Antrag zuzu-
stimmen.

Liegenschaftenvorsteherin Milena Danielsen.

Zumikon, 3. Februar 2014

GEMEINDERAT ZUMIKON 

Hermann Zangger Thomas Kauflin
Präsident Gemeindeschreiber
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GENOSSENSCHAFT ALTERSWOHNUNGEN ZUMIKON (AWZ). 

ERWEITERUNG ALTERSSIEDLUNG THESENACHER. 

ERWERB GRUNDSTÜCK DER SWISSCOM AG.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschlies-
sen:

1. Dem Erwerb des Grundstücks Kat.-Nr. 4671, 1388 m2, 
Thesenacher 47, von der Swisscom Immobilien AG, zum Kaufpreis
von 1,2 Mio. Franken, wird zugestimmt.

2. Die Kreditbewilligung erfolgt zu Lasten der Investitionsrechnung.

Die Genossenschaft für Alterswohnungen in Zumikon (AWZ) wurde am
2. Juli 1965 gegründet und im darauffolgenden August im Handelsregi-
ster eingetragen. Die Genossenschaft bezweckt in gemeinnütziger
Weise den Bau und Unterhalt von preiswerten Kleinwohnungen, um
sie an betagte Einwohner der Gemeinde Zumikon zu vermieten. 

Im November 1965 hat die AWZ dem Gemeinderat ein Gesuch einge-
reicht, mit der Bitte um Überlassung von ca. 5000 m2 Land im Thesena-
cher, um darauf Alterswohnungen erstellen zu können. Der Gemeinde-
rat hat das Gesuch grundsätzlich befürwortet und nach weiteren Ab-
klärungen und Vorarbeiten der Gemeindeversammlung am 23. April
1968 den Quartierplan Thesenacher/Vo gelwis zur Genehmigung vor-
gelegt. Am 28. Oktober 1969 schliesslich genehmigte die Gemeinde-
versammlung den Baurechtsvertrag mit der AWZ, wonach der Ge -
nossenschaft im Thesenacher ein Grundstück von schliesslich rund
5500 m2 im Baurecht überlassen wurde. Gleichzeitig genehmigte der
Souverän auch ein Darlehen an die AWZ von 1,2 Mio. Franken, welches
mit Ablauf der Baurechtszeit, Ende Dezember 2030, an die Gemeinde
zurückzuzahlen ist. An der Gemeindeversammlung vom 19. Dezember
1972 wurde der AWZ zudem eine Betriebskosten-Defizitgarantie von
maximal CHF 110 000.00 gewährt.

3.

ANTRAG

WEISUNG

AUSGANGSLAGE
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Ab dem Jahr 2003 wurden im Rahmen des Zumiker Altersleitbilds ver-
schiedene Abklärungen zu den geänderten Wohnbedürfnissen von Se-
nioren vorgenommen. Aufgrund der generell geänderten Ansprüche
der Bevölkerung wurden Ein-Zimmer-Wohnungen als nicht mehr zeit-
gemäss beurteilt. In der Folge wurden bei Wohnungs-Freiständen in
der Thesenacher-Siedlung nach Möglichkeit Ein-Zimmer-Wohnungen
zusammengelegt und neu zu Zwei-Zimmer-Wohnun gen ausgestaltet.
Das Ziel war es, die damals 10 Zwei-Zimmer- und 24 Ein-Zimmer-Woh-
nungen zu neu total 24 Wohnungen (20 Zwei-Zimmer- und 4 Ein-Zim-
mer-Wohnungen) zusammenzulegen. 

Im Frühjahr 2008 wurde im Gemeinderat erstmals die Möglichkeit
einer Erhöhung des Wohnungsangebots diskutiert. Eine erste grobe
Vorstudie eines mit der Materie vertrauten Ingenieurs lag im Herbst
2008 vor und ergab, dass bis zu 20 zusätzliche Wohnungen realisiert
werden könnten. Die Baukosten wurden vage auf rund 6 bis 7 Mio.
Franken geschätzt. Vor der weiteren Projektbearbeitung mussten aber
noch grundbuchliche Beschränkungen abgeklärt werden. 

Diese Abklärungen und Bereinigungen nahmen einige Zeit in An-
spruch. Daraufhin beauftragte der Gemeinderat das Architekturbüro
Kurt Hofmann GmbH, Wallisellen, mit der Überarbeitung und Konkreti-
sierung der Vorstudie sowie einer genaueren Kostenevaluation. Die Er-
gebnisse konnten im Frühjahr 2011 zur Kenntnis genommen werden,
welche auch einen Kostenvergleich zwischen Erweiterung und Ab-
bruch/Neubau enthielten. Für einen Neubau wurde mit Kosten von
rund 22,4 Mio. Franken gerechnet, während die Erweiterung des be-
stehenden Baus auf ca. 15,5 Mio. Franken zu stehen kommen würde.
Dabei wurde nach wie vor mit rund 20 zusätzlichen Wohnungen ge-
rechnet. 

Sowohl der AWZ-Vorstand als auch der Gemeinderat bevorzugten im
Grundsatz die Variante Erweiterung bzw. Anbau. Mit dieser Variante
können durch geringere Baukosten auch die Mietzinsen für die Woh-
nungen möglichst tief gehalten werden.

Im Rahmen der Diskussionen über die Möglichkeiten zur Erweiterung
der AWZ-Siedlung im Thesenacher wurde auch die Option erörtert, die
Nutzungsmöglichkeiten auf dem Grundstück durch einen Landzukauf
zusätzlich zu erhöhen. Dazu würde sich vorab das benachbarte Grund-
stück anbieten, welches sich im Besitz der Swisscom befindet. In der
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Folge wurden die baurechtlichen Umstände und Möglichkeiten abge-
klärt. Zudem wurde das Architekturbüro Kurt Hofmann GmbH beauf-
tragt, eine detaillierte Machbarkeitsstudie zu erarbeiten, welche auch
die Überlegungen zum potentiellen Erwerb des Swisscom-Grund-
stücks aufnehmen sollte. Parallel dazu nahm der Gemeinderat ersten
Kontakt mit der Swisscom auf.

Das Grundstück Kat.-Nr. 4671, 1388 m2, Thesenacher 47, grenzt im
Südosten an das AWZ-Grundstück. Es befindet sich im Besitz der
Swisscom Immobilien AG, welche dort eine Telefon-Verteileranlage für
die Gemeinde Zumikon betreibt. Die Anlagen in den zwei Unterge-
schossen des Gebäudes mit Baujahr 1972 werden weiterhin für den
Betrieb des Swisscom-Netzes benötigt. Nach einigen Verhandlungen
hat sich das Unternehmen aber bereit gezeigt, einem allfälligen Ver-
kauf des Grundstücks zuzustimmen, solange die betriebsnotwendigen
Anlagen der Telekommunikation weiterhin benutzt werden können.
Das Erdgeschoss ist seit wenigen Monaten freistehend; zuvor war in
diesen Räumen ein Tonstudio untergebracht. 

Nach ausgiebigen Verhandlungen konnte eine Übereinstimmung er-
zielt werden. Die Swisscom Immobilien AG ist bereit, das Grundstück
zu einem Preis von 1,2 Mio. Franken an die Gemeinde zu verkaufen.
Die Räumlichkeiten der Telekommunikationsanlagen im 1. und 2.
Untergeschoss werden zu einem pauschalen Mietpreis von CHF
12 000.00 pro Jahr von der Swisscom langfristig zurückgemietet, inkl.
Benützung von zwei Abstellplätzen. 

Das beauftragte Architekturbüro hat den Wert von 1,2 Mio. Franken als
realistisch eingeschätzt. Gemäss der detaillierten Machbarkeitsstudie
vom Juli 2013 würde der Landkauf des Swisscom-Gebäudes die Erstel-
lung von zusätzlichen 6 bis 10 Wohnungen ermöglichen. Die exakte
Anzahl ist schwierig zu benennen, da noch viele Parameter unbekannt
sind (Umsetzung Gestaltungsplan, Auflagen Lärmschutz etc.).

Der Gemeinderat hat dem Abschluss eines Kaufvertrags mit der Swiss-
com Immobilien AG zugestimmt. Der Vertrag konnte am 10. Januar
2014 beurkundet werden. Vorbehalten bleibt selbstverständlich die
Zustimmung der Gemeindeversammlung zum Landkauf. Falls die
Stimmbürger dem Antrag des Gemeinderats zustimmen, ist die effek-
tive Eigentumsübertragung bis zum 15. Mai 2014 vorgesehen. 

NACHBAR-

GRUNDSTÜCK 
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Der Investitionsbetrag von 1,2 Mio. Franken ist im Voranschlag 2014
vorgesehen. Die Belastung wird im Bereich des Finanzvermögens er-
folgen, wo keine Abschreibungen erforderlich sind. Der Übertrag in
das Verwaltungsvermögen soll erst mit dem definitiven Bauprojekt
vorgenommen werden. 

Nach der Zustimmung durch den Souverän und der vollzogenen Eigen-
tumsübertragung können die Projektierungsarbeiten vertieft werden.
So ist u.a. zu klären, ob und inwiefern allenfalls ein Gestaltungsplan zu
erstellen ist, oder welche anderen Möglichkeiten sich anbieten. Nach
der Genehmigung eines allfälligen Gestaltungsplans wird das Er-
weiterungsprojekt der AWZ-Siedlung im Thesenacher auch von der
baulichen Seite her weiter bearbeitet werden können, wobei als erster
Schritt ein Projektierungskredit zu bewilligen wäre.

Eine räumliche Erweiterung der Überbauung der Genossenschaft für
Alterswohnungen im Thesenacher 50 ist grundsätzlich auch auf dem
bestehenden Grundstück möglich. Der Zeitpunkt ist jetzt aber ausge-
zeichnet, um die Erweiterung durch den Zukauf einer Parzelle bzw. von
zusätzlichem Ausnutzungs-Potential zu optimieren. Der Erwerb des
Grundstücks der Swisscom Immobilien AG ist deshalb als erster
Schritt für die gewünschte Erweiterung zu sehen. Damit kann zusätz-
licher Wohnraum für betagte Zumikerinnen und Zumiker geschaffen
werden, was kaum an einem anderen Ort in der Gemeinde dermassen
zeitnah und kostengünstig erreicht werden kann. Der Gemeinderat
empfiehlt den Stimmberechtigten deshalb, diesem Antrag zuzustim-
men.

Finanzvorstand Thomas Hagenbucher.

Zumikon, 3. Februar 2014

GEMEINDERAT ZUMIKON 

Hermann Zangger Thomas Kauflin
Präsident Gemeindeschreiber
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VEREIN CHINDERHUUS ZUMIKON. 

FORTSETZUNG DER JÄHRLICH WIEDEKEHRENDEN BEITRÄGE AN 

DAS BETRIEBSKOSTENDEFIZIT.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschlies-
sen:

1. An die Betriebskostendefizite der Kinderkrippe des Vereins Chin-
derhuus Zumikon für die Jahre 2015 bis und mit 2019 wird ein
jährlich wiederkehrender Beitrag von maximal CHF 400 000.00
ausgerichtet. Dieser Beitrag basiert auf dem Zürcher Index der
Konsumentenpreise vom 31. Dezember 2013. Bei Indexverände-
rungen erhöht oder senkt sich der Beitrag. Er richtet sich nach
dem Indexstand vom 31. Dezember des Vorjahrs.

2. Der erforderliche Kredit wird zu Lasten der Laufenden Rechnung
bewilligt. 

Die Zumiker Kinderkrippe Chinderhuus sowie der zugehörige Verein
bestehen seit dem Jahr 1972. Im Juli 1984 konnte das heutige, der Ge-
meinde gehörende Hauptgebäude Dorfplatz 5 bezogen und eine Hort-
abteilung angegliedert werden. Aufgrund der grossen Nachfrage
wurde im Jahr 1998 für die Schulkinder im Wohnteil des Hallenbads
Juch eine separate Hortgruppe eingerichtet. Im Jahr 2001 wurde der
Hortbereich ausgegliedert und befindet sich seither als Teil der ausser-
schulischen Betreuung in der Zuständigkeit der Schulgemeinde.

Mit dem Erlass des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) 
vom 14. März 2011 ist die Gemeinde dazu verpflichtet, Plätze zur
Kleinkinderbetreuung anzubieten: "Die Gemeinden sorgen für ein 
bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von
Kindern im Vorschulalter. Sie legen die Elternbeiträge fest und leisten
eigene Beiträge" (§ 18 Abs. 1 + 2 KJHG).

4.
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Für die Betreuung der gegenwärtig rund 100 Kinder im Alter von 3 Mo-
naten bis 5 Jahren bestehen fünf Gruppen. Die fünfte Gruppe konnte
im August 2010 in der benachbarten Liegenschaft Dorfplatz 8 (ehema-
liger Kindergarten) eröffnet werden, nachdem die Gemeindeversamm-
lung im April 2009 den Kredit für die bauliche Anpassung genehmigt
hatte. In der Folge konnten auch die beiden Aussenanlagen zu einem
grossen Spielgarten verbunden werden. 

Jede Gruppe wird von einer Fachfrau Betreuung EFZ geführt. Die Grup-
penleite rinnen werden, mit einer Ausnahme, von einer zweiten Fach-
frau Betreuung sowie von zwei weiteren Angestellten in der Betreu-
ung der ihnen anvertrauten Kinder unterstützt. Der Stellenplan ent-
spricht den kantonalen Krippen-Richt linien vom 6. Dezember 2012.
Das Chinderhuus Zumikon geniesst seit vielen Jahren einen ausge-
zeichneten Ruf sowohl bei seinen Kunden als auch in Fachkreisen. Im
Betrieb können sechs Lehrplätze angeboten werden.

Als Rechtsgrundlage für die Ausrichtung von jährlichen Beiträgen be-
willigte die Gemeindeversammlung am 7. April 2009 für die Zeitdauer
von 2011 bis und mit 2014 einen jährlich wiederkehrenden Kredit von
maximal CHF 430 000.00 an die Betriebskostendefizite der Kinder-
krippe. Leitung und Vorstand des Chinderhuus haben stets grosse
Sorgfalt im Umgang mit den finanziellen Mitteln bewiesen. Die Kosten-
übernahme der Gemeinde belief sich in den letzten beiden Jahren auf
CHF 189 800.00 (2011) bzw. auf CHF 251 800.00 (2012) zuzüglich einen
einmaligen Beitrag an die BVK-Unterdeckung von CHF 163 600.00 im
Jahr 2012. Für die Jahresrechnung 2013 ergibt sich ein reines Betriebs-
defizit von rund CHF 225 000.00 (ohne die Berücksichtigung einer
ausserordentlichen BVK-Rückzahlung).

Der Personalaufwand macht naturgemäss mit ca. 90 % den überwie-
genden Anteil der Betriebskosten aus. Seit der Einführung der eidge-
nössisch anerkannten Fachausbildung Ende 2005, die kein Praktikum
mehr voraussetzt, und dem gezielten Ausbau des Krippenangebots in
der Schweiz (u.a. Eidgenössische Finanzhilfe für familienergänzende
Kinderbetreuung, von der auch Zumikon bei der Vergrösserung der
Krippe profitiert hat) nimmt der Kostendruck im Personalbereich stetig
zu. Um weiterhin für Praktikantinnen und Praktikanten attraktiv zu
bleiben, hat das Chinderhuus die Anzahl der Lehrstellen sukzessive
von ursprünglich drei auf inzwischen sechs erhöht. Um die Ertragslage
zu verbessern, wurde mit Zustimmung des Gemeinderats der einkom-
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mens- und vermögensabhängige Betreuungstarif per 1. Januar 2013
angepasst; die maximale Tagestaxe für Zumiker Einwohner wurde von
CHF 120.00 auf CHF 135.00 erhöht.

Gemäss den Berechnungen des Vorstands des Vereins Chinderhuus ist
ab 2015 mit folgenden Zahlen zu rechnen:

Ausgaben
Besoldungen Angestellte CHF 1 180 000.00
Sozialleistungen 160 000.00
Aushilfsentschädigungen 11 000.00
Sonstiger Personalaufwand 21 000.00
Betriebskosten 148 000.00 CHF 1 520 000.00

Einnahmen
Wartelistengebühren CHF 1 000.00
Pensionsgelder Kinder 1 115 000.00
Mitgliederbeiträge 3 000.00
Verschiedene Erträge 1 000.00 CHF 1 120 000.00

Betriebsdefizit ab 2015 CHF 400 000.00

Die Reduktion des maximalen Defizitbetrags von CHF 430 000.00 auf
CHF 400 000.00 ist begründet durch die seit 2008/2009 gewonnene Er-
fahrung mit der Vergrösserung auf vier bzw. später auf fünf Gruppen,
sowie durch die Tariferhöhung Anfang 2013. 

Die Höchstgrenze von CHF 400 000.00 hält auch dem "Stresstest"
eines Rückgangs der Auslastung um rund 10 %, bei gleichzeitigem Ab-
sinken des erzielten Durchschnittstarifs um rund 8 % (beispielsweise
als Folge einer Veränderung der Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse) stand. Denn in einer solchen Situation würde auch die Personal-
kapazität zeitnah in genügendem Ausmass zurückgefahren werden
können. Anderseits ist es nicht Zweck dieser Schätzung, die Defizit -
garantie so hoch anzusetzen, dass jedes erdenkliche Katastrophen-
Szenario abgedeckt wäre.

BUDGET
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Für alle von der Kinderkrippe betreuten Kinder ist das Chinderhuus
zum zweiten Zuhause geworden, welches eine notwendige und sinn-
volle Ergänzung zum Elternhaus bietet. Damit die professionelle Be-
treuung der Kinder im erforderlichen Umfang auch in Zukunft sicher-
gestellt werden kann, ist die Kinderkrippe auf die Leistung der jährlich
wiederkehrenden Beiträge der Gemeinde angewiesen. Der Gemeinde-
rat empfiehlt den Stimmberechtigten, dieser Vorlage zuzustimmen.

Sozialvorstand Dominique Piaz.

Zumikon, 3. Februar 2014

GEMEINDERAT ZUMIKON 

Hermann Zangger Thomas Kauflin
Präsident Gemeindeschreiber
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VEREIN FREIZEITZENTRUM ZUMIKON. 

FORTSETZUNG DER JÄHRLICH WIEDERKEHRENDEN BEITRÄGE 

AN DAS BETRIEBSKOSTENDEFIZIT.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschlies-
sen:

1. An die Betriebskostendefizite des Vereins Freizeitzentrum Zumi-
kon für die Jahre 2015 bis und mit 2019 wird ein jährlich wieder-
kehrender Beitrag von maximal CHF 450 000.00 ausgerichtet. 
Dieser Beitrag basiert auf dem Zürcher Index der Konsumenten-
preise vom 31. Dezember 2013. Bei Indexveränderungen erhöht
oder senkt sich dieser Beitrag. Er richtet sich nach dem Index-
stand vom 31. Dezember des Vorjahrs.

2. Der erforderliche Kredit wird zu Lasten der Laufenden Rechnung
bewilligt. 

Am 28. November 1979 wurde auf Initiative einer Gründergruppe und
der Gemeindebehörden der Verein "Jugend und Freizeit" gegründet.
Ziel und Zweck dieser Zumiker Institution, die seit dem Frühjahr 1990
den Namen Verein Freizeitzentrum Zumikon (FZZ) trägt, ist die För -
derung sinnvoller, vielseitiger und attraktiver Freizeitgestaltung in
 Zumikon, für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene. Der Verein
erreicht sein Ziel durch das Angebot eines breiten Tätigkeitspro-
gramms. Dieses wird von mehreren Freizeitleitern im Vertragsverhält-
nis, in Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern, betreut. 

Dem Verein wurden ab Dezember 1979 Räume im Alten Gemeinde-
haus (Dorf strasse 43) zur Verfügung gestellt. Am 1. Juli 1982 übernahm
er die neuen Räumlichkeiten im Gemeinschaftszentrum am Dorfplatz
9. Am Dorfplatz 8 wurde zusätzlich eine Keramik-Werkstatt eingerich-
tet. 

Neben der Politischen Gemeinde stellt auch die Schulgemeinde dem
FZZ seit Jahren unentgeltlich Räume in den Schulanlagen Farlifang und
Juch zur Verfügung, sowie auch die Milchhütte, welche als Galerie ge-
nutzt wird. Seit 2001 sind für den Jugendtreff Räumlichkeiten zuge-
mietet. Bis 2012 befanden sich diese im Obergeschoss des Migros-Ge-
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bäudes an der Dorfstrasse und ab 2013 bei der Rüegg Cheminée AG im
Schwäntenmos. Es ist vorgesehen, den Jugendtreff nach der Sanie-
rung und Umnutzung des Gebäudes zukünftig im Alten Gemeindehaus
an der Dorfstrasse 43 einzuquartieren.

Das Freizeitzentrum erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe, es ist ein Be-
gegnungsort wo jede/-r Einwohner/-in, unabhängig von Alter und Her-
kunft, die Möglichkeit hat, den eigenen Lebensraum mitzugestalten
und in der Gemeinde ein Stück Heimat zu finden. Die Angebote des
Freizeitzentrums werden rege genutzt und entsprechen einem echten
Bedürfnis.

Über das gesamte Jahr hinweg werden in der ganzen Gemeinde, in Zu-
sammenarbeit mit zahlreichen Freiwilligen, unterschiedliche Dienst-
leistungen angeboten. Für die Organisation und Durchführung sind
sechs Mitarbeitende mit insgesamt 230 Stellenprozenten verantwort-
lich.

Das Freizeitzentrum bietet ein attraktives und vielseitiges Kurswesen
für Jung und Alt an, wobei die Nachfrage für altbewährte wie auch für
neue Kurse gross ist. Das FZZ ist stets bemüht, das Kursangebot den
aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung anzupassen (Spielgruppen,
Eltern-Kind-Singen, Tanz-, Bewegungs- und Spielkurse für Kinder und
Jugendliche sowie Fitness- und Gymnastikkurse für Erwachsene,
Sprachkurse, Hauswirtschaftliche Kurse, spezielle Kurse für Senioren
etc.). Insgesamt werden rund 35 verschiedene Kurse in allen mög-
lichen Sparten angeboten. 

In der Holz- und Keramik-Werkstatt haben unabhängig vom Alter alle
Interessierten an unterschiedlichen Öffnungstagen die Möglichkeit,
sich in einem offenen Rahmen und unter fachlicher Anleitung hand-
werklich wie auch gestalterisch zu entfalten. Zusätzlich werden in den
Werkstätten saisonale Kurse vor Ostern und Weihnachten sowie spe-
zielle Geburtstagsanlässe durchgeführt.

In der Galerie Milchhütte wird Kunstschaffenden aus Zumikon und
Umgebung die Möglichkeit geboten, ihre Werke im Rahmen von jähr-
lich 10 Ausstellungen zu präsentieren. 

Der Eltern-Kind-Treffpunkt sowie das "Café International" sind Begeg-
nungsorte welche die Möglichkeit bieten, sich regelmässig in einem
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unverbindlichen Rahmen zu treffen, neue Leute kennenzulernen und
gemeinsam etwas zu unternehmen.

Einzelne regelmässige Anlässe im Bereich Kinder-/Familienkultur fin-
den das ganze Jahr hindurch statt: Popcornkino, Familienbrunch, Kin-
derkleiderbörse. Im November werden der traditionelle Räbeliechtli-
Umzug und im Dezember das beliebte Kerzenziehen durchgeführt.

Aufgrund eines zielgerichteten Jugendleitbilds stimmte die Gemeinde-
versammlung am 16. Mai 2000 dem Ausbau der Jugendarbeit zu und
bewilligte die erforderlichen Kredite. Der Jugendtreff konnte am 24.
November 2001 eingeweiht werden.

Die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene in ihrem körperlichen, seelischen und sozialen Ent-
wicklungsprozess. Sie schafft Rahmenbedingungen, Gefässe und Be-
teiligungsformen welche es Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ermöglichen, mit ihren Anliegen und Themen ernst ge-
nommen zu werden.

Für die Organisation und Durchführung der Jugendarbeit sind aktuell
zwei Jugendarbeitende mit total 120 Stellenprozenten zuständig. Sie
führen den Betrieb des Jugendtreffs und realisieren gemeinsam mit
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen verschiedene Veran-
staltungen. In den Frühjahrsferien bietet die Jugendarbeit die belieb-
ten Waldtage und in der ersten Sommerferienwoche das Sommerlager
an. Die Jugendarbeitenden leisten zudem aktiv Beziehungs- und Bera-
tungsarbeit was eine Vernetzung mit den nötigen Fachstellen und der
Schule voraussetzt. Bei Problemen helfen sie Jugendlichen, sich an die
richtigen Instanzen zu wenden. Das gesamte Jugendarbeitsangebot
wird rege benützt.

Die Räume im Freizeitzentrum sowie im Jugendtreff werden regelmäs-
sig für private Veranstaltungen wie Geburtstage, Kurse und Work -
shops, Sitzungen etc. an die Bevölkerung vermietet. Die Raumbe -
legung ist dokumentiert und anhand der vorliegenden Auswertungen
kann sie als hoch eingestuft werden. 
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Der am 7. April 2010 durch die Gemeindeversammlung für die Jahre
2011 bis und mit 2015 bewilligte und seither angewandte Kostenteiler
ergab die folgende Verteilung des Betriebskostendefizits von maximal
CHF 500 000.00:

Kostenschlüssel Maximal-Beitrag

Politische Gemeinde 55 % CHF 275 000.00
Schulgemeinde 32 % CHF 160 000.00
Ev.-ref. Kirchgemeinde 13 % CHF 65 000.00
Total CHF 500 000.00

Darüber hinaus beteiligte sich die röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-
Zolli kerberg-Zumikon mit einem Beitrag von pauschal CHF 13 000.00
(seit 2011: CHF 15 000.00) am Defizit des Vereins.

Der Betrag von CHF 500 000.00 wurde in den letzten Jahren nicht aus-
geschöpft. Folgende Betriebsdefizite waren in den vergangenen Jah-
ren zu decken:
2010: CHF 454 400.00, 2012: CHF 486 800.00,
2011: CHF 472 800.00, 2013: CHF 478 600.00.

Aufgrund der pendenten Abstimmung über die kantonale Initiative zur
Abschaffung der Kirchensteuern für Juristische Personen hat die re -
formierte Kirchgemeinde vorsichtshalber angekündigt, ab 2015 die
bis anhin geleisteten Beiträge an das Freizeitzentrum gemäss dem
bisherigen Defizitverteiler, in der Höhe von 13 % bzw. maximal CHF
65 000.00, voraussichtlich einzustellen. Diese Beteiligung dürfte damit
ab 2015 fehlen, oder auf einen Beitrag in der Höhe, wie ihn auch die ka-
tholische Kirche leistet, reduziert werden. Da die reformierte Kirchge-
meinde die Beiträge, abweichend von der Politischen Gemeinde und
der Schulgemeinde, nur bis und mit 2014 bewilligt hat, ist diese Strei-
chung des Beitrags im Bedarfsfall ab 2015 möglich.

Mit der Einführung der Einheitsgemeinde bzw. der Vereinigung von Po-
litischer Gemeinde und Schulgemeinde per 1. August 2014 werden
auch die bisher separat geführten Jahresrechnungen zusammenge-
führt. Damit existieren ab 2015 keine zwei separaten Kostenträger
mehr, sondern nur noch eine gemeinsame Institution. 
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Aufgrund dieser erforderlichen Anpassungen hat der Gemeinderat
den Vorstand des FZZ gebeten, einen Vorschlag zur Reduktion des Ge-
samtdefizits, mit einer neuen Obergrenze von CHF 450 000.00, auszu-
arbeiten und die entsprechenden Konsequenzen auf den Leistungsab-
bau auszuweisen.

Der Vorschlag des FZZ umfasst eine Stellenplan-Reduktion im Bereich
der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die entsprechenden Stellen
werden ab 2015 von bisher 120 auf neu insgesamt 105 Stellenpro-
zente reduziert.

Bei den Vorschlägen zum Leistungsabbau wurde Wert darauf gelegt,
tendenziell eher Abstriche bei einzelnen Aktivitäten im Rahmen der
Freizeitarbeit, wie z.B. der Unterstützung beim Räbenschnitzen oder
bei den speziellen Öffnungszeiten für Schulklassen beim Kerzenzie-
hen, sowie im Bereich Vernetzung/Ko operation zu machen. So ist es
möglich, den Betrieb des Jugendtreffs mit den regelmässigen Öff-
nungszeiten und dem speziellem Programmangebot, mit kleineren
Einschränkungen, aufrecht erhalten zu können. Auf diese Weise kann
die Konstanz in der Beziehungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen
gewährleistet werden.

Gemäss den oben erwähnten Veränderungen ist ab 2015 mit folgen-
den Kosten zu rechnen:

Ausgaben
Personalkosten
Leiter und Hilfsleiter CHF 230000.00
Personalkosten Jugendarbeit CHF 90 000.00
Sozialleistungen CHF 65 000.00
Allgemeiner Personalaufwand CHF 5 000.00
Betriebskosten Freizeitzentrum CHF 180 000.00
Betriebskosten Jugendtreff CHF 15 000.00
Kostenanteil 
Gemeinschaftszentrum CHF 19 000.00
Kostenanteil Jugendtreff CHF 7 000.00
Miete Jugendtreff CHF 65 000.00 CHF 676 000.00

KOSTEN AB 2015
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Einnahmen
Beitrag 
Röm.-kath. Kirchgemeinde CHF 15 000.00
Mitgliederbeiträge CHF 8 000.00
Kurseinnahmen CHF 170 000.00
Raumvermietungen CHF 25 000.00
Erträge aus Jugendarbeit CHF 8 000.00 CHF 226 000.00

Betriebsdefizit ab 2015 CHF 450 000.00

Die Einnahmen werden hauptsächlich über Vermietungen, Kurse, An-
lässe und Mitgliederbeiträge erbracht und konnten in den vergange-
nen fünf Jahren um rund CHF 70 000.00 gesteigert werden. Damit das
Freizeitzentrum den aktuellen Betrieb aufrecht erhalten kann, müssen
diese Einnahmen jedoch jedes Jahr aktiv generiert werden.

Die Einnahmen haben sich in den vergangenen Jahren in dieser Höhe
eingependelt, gerade bei den Raumvermietungen können aufgrund
der aktuell hohen Auslastung keine weiteren Einnahmen erwirtschaf-
tet werden. 

Der Verein Freizeitzentrum Zumikon ist eine ausserordentlich wert-
volle Institution in unserer Gemeinde. Die Mitarbeitenden des FZZ und
die Vereinsorgane setzen sich mit Erfolg für ein aktives Dorfleben ein.
Das gesamte Dienstleistungsangebot erfreut sich grosser Beliebtheit,
was den Erträgen, den regelmässig erhobenen Nutzerzahlen sowie
den positiven Rückmeldungen zu entnehmen ist. Der Gemeinderat
empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzu-
stimmen.

Sozialvorstand Dominique Piaz.

Zumikon, 3. Februar 2014

GEMEINDERAT ZUMIKON 

Hermann Zangger Thomas Kauflin
Präsident Gemeindeschreiber
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SCHULANLAGE JUCH. 

BAUKREDIT GRUPPENRÄUME TRAKT A.

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschlies-
sen:

1. Für den Anbau von Gruppenräumen, Büroräumen für die Schul-
leitung und einen Ersatz für den befristet bewilligten Container
der Schulsozialarbeit beim Schulhaus Juch, Trakt A, wird ein Bau-
kredit von CHF 2 450 000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung
bewilligt. 

2. Der Baukredit erhöht sich um eine allfällige Bauteuerung zwi-
schen der Aufstellung des Kostenvoranschlags (Preisstand 1. April
2013) und der Bauvollendung.

Die Schule Zumikon verfügt auf der Primarstufe erst bei 4 von 14 Klas-
senzimmern über einen Gruppenraum. Für den zeitgemässen und in-
dividualisierenden Unterricht benötigen die Schülerinnen und Schüler
auch eine entsprechende räumliche Struktur. Sie plant deshalb beim
Schulhaus Juch Trakt A den Anbau von 10 Gruppenräumen mittels Fer-
tigbauweise. 

Gleichzeitig mit dem Anbau der Gruppenräume sollen zwei Büroräume
für die Schulleitung als Anbau ans Attikageschoss und ein Ersatz für
den befristet bewilligten Container der Schulsozialarbeit erstellt wer-
den.

Im vergangenen Jahr sind im Schulhaus Juch sämtliche vorhandenen
Raumreserven aufgebraucht worden. Selbst der Singsaal wurde auf-
gehoben, damit mit einer Rochade im alten Lehrerzimmer ein Klassen-
zimmer für die 14. Primarklasse eingebaut werden konnte. Im Ostteil
des Schulhauses konnten 4 Klassenzimmer in der bestehenden Kuba-
tur mit Gruppenräumen versehen werden. Im Zug dieser Massnahmen
wurde auch das provisorische Schulleitungsbüro aufgehoben, da es
nicht mehr den baurechtlichen Anforderungen genügte.

Die geplanten Gruppenräume im West- und Südteil des A-Trakts glie-
dern sich raffiniert in die Formensprache des ursprünglichen Schul-

2.

ANTRAG

WEISUNG

AUSGANGSLAGE
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hausbaus ein. Auch die Belichtungssituation der Klassenzimmer wird
nicht beeinträchtigt. Die feuerpolizeilich notwenigen Fluchttreppen
verschwinden weitgehend in den Gebäudeeinschnitten.

Die Bauweise im Holz-Elementbau hat sich bei der Aufstockung des 
B-Trakts für die schulische Tagesbetreuung bewährt und ermöglicht
eine kurze Bauzeit. Zudem lassen sich dabei die Baukosten gut kon-
trollieren.

Seit den 1990er-Jahren bis ins letzte Jahrzehnt sahen die Schulbau-
richtlinien Gruppenräume für die Primarstufe vor. Mit der Streichung
der Subventionen im Schulhausbau sind aus den Richtlinien Empfeh-
lungen geworden. Unverändert sind jedoch der Bedarf und der Gewinn
für den Unterricht.

Ein Hauptwandel der Schule in den letzten Jahrzehnten ging sehr stark
in die Richtung der individuellen Förderung. So sind die Unterrichtsak-
tivitäten heute vielfältiger – auch gleichzeitig innerhalb einer Klasse.
Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen arbeiten vermehrt mit
Schülergruppen, Halbklassen oder einzelnen Schülern. Die verschie-
denen Aktivitäten bedürfen einer entsprechenden Raumstruktur, die
folgendes zulässt:
– Mündlicher Unterricht hier – stille, individuelle Arbeit da;
– Förderung einzelner bzw. einer Gruppe (Teilschwäche, besondere
Begabung, Deutsch als Zweitsprache, Native Speakers English) 
parallel zum Klassenunterricht;

– Verschiedene Lernangebote im Kontext der Binnendifferenzierung;
– Möglichkeit eines Themenraums während einer Epoche (Materia-
lien stehen und liegen lassen);

– Beruhigung von Unterrichtssituationen mit Arbeitsplatzwechsel ins
eigene Zimmer nebenan.

Die bestehenden Gruppenräume haben sich im Betrieb bestens be-
währt. Sie unterstützen ein qualitativ gutes Lernsetting für die Schüle-
rinnen und Schüler an der Primarschule Zumikon.

Die meisten Schulen in der Region haben in den vergangenen 10 bis 15
Jahren das Raumangebot mit Gruppenräumen ergänzt bzw. solche in
Neubauprojekte standardmässig integriert.

ZWECK DER 

GRUPPENRÄUME
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Vorhaben
An die bestehenden Klassenzimmer werden 2- und 3-geschossige
Gruppenräume angebaut. Auf dem bestehenden Dach werden 2 Büro-
räumlichkeiten und ein Sitzungszimmer vorgesehen. Der Schulsozial-
dienst wird beim Musikzimmer in einem Anbau untergebracht.

Gruppenräume
Die Gruppenraumtürme werden in einer Holz-Elementbauweise er-
stellt. Die Fluchtwege der einzelnen Räume werden entweder direkt
nach aussen (EG) oder über Metalltreppen realisiert. Als Bodenbelag
ist Haltopex vorgesehen, an den Wänden Glasfasertapete gestrichen.
Die Hauptwand wird als Pinnwand vorgesehen. Die Decken sind
Weiss putzdecken und pro Raum ist ein Schalldämmsegel vorgesehen.

Schulleitung
Der Kubus für die Unterbringung der Büroräumlichkeiten und des Sit-
zungszimmers wird ebenfalls in Holz-Elementbau vorgesehen. Die 
Zuordnung unmittelbar beim Lehrpersonenbereich ist betrieblich
zweckmässig. Der entstehende Hohlraum unter den Büros wird als Ab-
stellraum für Gartenstühle und Sonnenschirme genutzt. Das Sitzungs-
zimmer ist analog dem Sitzungszimmer im Schulhaus Farlifang ausge-
stattet.

Schulsozialarbeit
Der heutige Container auf dem Pausenplatz wird durch neue Räum-
lichkeiten ersetzt. Der Zugang erfolgt direkt vom Pausenplatz. So ist
der niederschwellige Zugang im wahrsten Sinne des Worts dauerhaft
gewährleistet. Unter dem Raum der Schulsozialarbeit wird ein Lager-
raum vorgesehen. Dieser dient als Lager für das Musikzimmer. Der La-
gerraum wird massiv aus Beton erstellt. Der Boden und Aufbau des
Schulsozialdienstes wird wiederum als Holz-Elementbau erstellt.

Alle Dächer sind als Flachdach konzipiert und bekiest. Die neuen Holz-
fassaden werden in Farbe und Materialisierung analog zur Fassade
des B-Trakts gestaltet und tragen zur diskreten Erscheinung bei.

DAS PROJEKT
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Der Baukredit und die gebundenen Kosten lassen sich gemäss Bauko-
stenplan (BKP) wie folgt aufgliedern:

Betrag Betrag 
BKP Bezeichnung Baukredit gebundene Kosten
1 Vorbereitungsarbeiten CHF 71 000.00 CHF 9 000.00
2 Gebäude CHF 1 682 000.00 CHF 271 000.00
4 Umgebung CHF 30 000.00
5 Baunebenkosten und 

Übergangskonten CHF 88 000.00 CHF 2 000.00
7 Honorare CHF 402 000.00 CHF 68 000.00
8 Reserve/

Unvorhergesehenes CHF 165 000.00
9 Ausstattung CHF 12 000.00

Total inkl. Nebenkosten 
und MwSt. CHF 2450000.00 CHF 350000.00

In Kombination mit dem Bauprojekt Gruppenräume fallen gebundene
Ausgaben im Betrag von CHF 350 000.00 für die integrierte Fassaden -
sanierung und den Ersatz des befristeten Containers für die Schul -
sozialarbeit an.

Folgekosten
Neben der jährlichen Amortisation von 10 % des Buchwerts der 
Investition im Verwaltungsvermögen fällt aufgrund der zusätzlichen
Reinigungsfläche ein Mehraufwand in der Hauswartung von ca. 20
Stellenprozenten oder rund CHF 13 000.00 an.

Oktober 2013 – – Konzeptentwicklung, Projektierung
Januar 2014 – Vorbereitung Baubewilligungsverfahren

und Kostenvoranschlag
4. Februar 2014 – Beschluss Schulpflege zu Antrag Baukredit

an Gemeindeversammlung
Februar – April 2014 – Baubewilligungsverfahren
März – Mai 2014 – Submissionsverfahren
14. April 2014 – Beschluss Gemeindeversammlung zu 

Antrag Baukredit
Ende Mai 2014 – Vergabe Bauaufträge, Baufreigabe
Juni 2014 – Abbrucharbeiten, Aushub

DIE KOSTEN

ZEITPLAN



Juli/August 2014 – Rohbau, Montage Elementbau 
(Durchbrüche während Sommerferien)

August –
Oktober 2014 – Installationen, Ausbau, Abschlussarbeiten
17. Oktober 2014 – Übergabe und Bezug der neuen Räume

(Ende Herbstferien)

Der Anbau von Gruppenräumen, den Schulleitungsbüros und dem
Raum für die Schulsozialarbeit am A-Trakt des Schulhauses Juch kom-
plettiert das über 40-jährige Schulgebäude. Mit einer kostenbewus-
sten Investition wird für die Lernenden an unserer Schule und die
Lehrpersonen ein Mehrwert geschaffen. Die Schule erhält mit einem
weiteren Schritt zeitgemässe Schulräume, bleibt attraktiv für die
Schülerinnen und Schüler sowie als Arbeitgeberin in Zeiten der an-
spruchsvolleren Gewinnung von guten Mitarbeitenden. 
Aus diesen Gründen empfiehlt die Schulpflege die Zustimmung zum
vorliegenden Antrag für den Baukredit Gruppenräume Schulhaus Juch,
Trakt A.

Schulpräsident Andreas Hugi.

Zumikon, 3. Februar 2014

SCHULPFLEGE ZUMIKON

Andreas Hugi Cinzia Bonati
Präsident Aktuarin 
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BEHÖRDENENTSCHÄDIGUNGEN. ERLASS EINER NEUEN VERORDNUNG.

Gemeinderat und Schulpflege beantragen der Gemeindeversammlung
zu beschliessen:

Die "Verordnung über die Behördenentschädigungen der Gemeinde
Zumikon" wird genehmigt und ab 1. August 2014 in Kraft gesetzt. Sie
ersetzt die bisherige Entschädigungsverordnung für Behörden vom
11. Dezember 2000. 

Die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2000 genehmigte die
heute gültige "Entschädigungsverordnung für Behörden", welche per
1. Januar 2001 in Kraft gesetzt wurde. 

Im Hinblick auf die Einführung der Einheitsgemeinde per 1. August
2014 war es angezeigt, die gültige Verordnung zu hinterfragen bzw. zu
überarbeiten. Es existieren darin mehrere Regelungen, die keine Gül-
tigkeit mehr haben (z.B. zum Friedensrichteramt oder zum Gemeinde-
ammann- und Betreibungsamt). Zudem haben die Behörden auch er-
kannt, dass die einzelnen Regelungen, vor allem in Bezug auf die Aus-
richtung von Tag- und Sitzungsgeldern, unterschiedlich angewandt
werden. Hier ist eine möglichst grosse Vereinheitlichung anzustreben,
idealerweise auf den Zeitpunkt der Zusammenführung der Politischen
Gemeinde und der Schulgemeinde, bzw. auf den Beginn der neuen
Amtsperiode, per 1. August 2014. 

1.

ANTRAG

WEISUNG

AUSGANGSLAGE
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Der Auftrag zum Erarbeiten eines Vorschlags für eine neue Regelung
wurde an den Steuerungsausschuss bzw. die Projektleitung zur Ein-
führung der Einheitsgemeinde erteilt. Ein Bezirksvergleich hat erge-
ben, dass die aktuellen Entschädigungen für die Zumiker Behörden-
mitglieder tiefer sind als in vergleichbaren Gemeinden. Insbesondere
die Tag- und Sitzungsgelder sind nicht mehr zeitgemäss; ein ganzer Ta-
geseinsatz wurde bisher mit CHF 250.00 entschädigt. Trotz dem er-
kannten Erneuerungsbedarf ist es sowohl dem Gemeinderat als auch
der Schulpflege ein Anliegen, dass der Gesamtbetrag für die Entschä-
digungen nicht angehoben wird. 

Im Rahmen der Erarbeitung einer neuen Lösung haben sich beide Be-
hörden gegen eine reine Pauschalentschädigung ausgesprochen, wel-
che sämtliche Aufwendungen umfassen würde. Eine solche Pauschale
könnte dem unterschiedlich grossen Aufwand in den verschiedenen
Ressorts nicht gerecht werden. Beide Exekutiven waren der Meinung,
dass eine Verknüpfung von Grundpauschale und Zusatzentschädigun-
gen anzustreben sei. Weiter sollten die neuen Regelungen möglichst
einfach und allgemein gültig sein.

Die neue Verordnung ist schlank formuliert und entspricht den aktuel-
len Gegebenheiten. Die effektiven Entschädigungs-Ansätze sind im
Anhang aufgeführt. Die Grundentschädigungen von Gemeinderat und
Schulpflege sind unverändert, während die Ansätze von Rechnungs-
prüfungskommission und Sozialbehörde leicht angehoben werden.
Der Neueingliederung des Schulpräsidenten als Mitglied des Gemein-
derats wurde Rechnung getragen. Für die Teilnahmen an Sitzungen
etc. wird anstelle der Ausrichtung von Sitzungsgeld, Halbtaggeld oder
Taggeld die Einführung eines fixen Stundenansatzes vorgeschlagen.
Dazu wird in ergänzenden Ausführungen definiert, welche Arbeiten
die Grundpauschale abdeckt und wofür Anspruch auf ein Sitzungsgeld
besteht. 

ENTWICKLUNGS-

PROZESS

DIE NEUE

VERORDNUNG
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Zusammenfassung (alle Beträge in CHF):
Alt Neu

Gemeinderat

– Grundentschädigung Gemeinderat 20 000 20 000
– Funktionszulage Gemeindepräsident 20 000 20 000
– Funktionszulage Schulpräsident 18 000 18 000

Schulpflege

– Grundentschädigung Schulpflege 18 000 18 000
– Grundentschädigung Schulpräsident *) 18 000 0

*) neu Grundentschädigung als Gemeinderat

Sozialbehörde

– Grundentschädigung 3 000 4 000
– Funktionszulage "Vormundschaft" 1 500 0

Rechnungsprüfungskommission

– Grundentschädigung 3 000 4 000
– Funktionszulage Präsident 1 500 1 500
– Funktionszulage Aktuar 1 500 1 500

Zusatzaufgaben/Sitzungsgeld

– Sitzungsgeld pro Sitzung (bis 3 Stunden) 60
– Taggeld halber Tag (bis 5 Stunden) 140
– Taggeld ganzer Tag (ab 5 Stunden) 250
– Sitzungsgeld pro Stunde 50
– Maximaler Ansatz (8 Stunden = Taggeld) 400

Der neu bestimmte Ansatz für das Sitzungsgeld hat auch für die Mit-
glieder des Wahlbüros sowie für die Mitarbeitenden der Verwaltung
Gültigkeit (bisher CHF 30/Stunde). Die Details zu den neuen Regelun-
gen sind der Verordnung auf den folgenden Seiten zu entnehmen.

Gemäss den angestellten Schätzungen bleibt der Gesamtbetrag für
die Behördenentschädigungen, wie angestrebt, in der bisherigen Höhe
bestehen. Dies ist trotz einzelner Erhöhungen möglich durch den Weg-
fall einer Schulpfleger-Pauschale, der Reduktion der Sozialbehörde
von 7 auf 5 Mitglieder sowie dem Wegfall der Zulage «Vormundschaft»
in der Sozialbehörde. Der Gesamtbetrag ist allerdings auch abhängig
von der Anzahl Sitzungen und anderen Beanspruchungen und kann
deshalb nicht mit letzter Sicherheit bestätigt werden. Die Schwankun-

POLIT ISCHE GEMEINDE 106

SCHULGEMEINDE



gen dürften sich aber im Rahmen der vergangenen Jahre bewegen.
Insgesamt handelt es sich, nach bald 14 Jahren Gültigkeit, um sehr
marginale Anpassungen im finanziellen Bereich.

Im Hinblick auf die Einführung der Einheitsgemeinde per 1. August
2014 ist die grundlegende Überarbeitung der bisherigen Entschädi-
gungsverordnung erforderlich. Es ist wichtig, dass alle Behörden nach
demselben Grundverständnis entschädigt werden. Mit dem vorliegen-
den Entwurf ist es gelungen, die Verordnung zu aktualisieren und ihr
einen moderneren Anstrich zu geben, ohne das Gesamtvolumen der
Entschädigungen anzuheben. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimm-
berechtigten, dieser Vorlage zuzustimmen.

Gemeindepräsident Hermann Zangger.

Zumikon, 3. Februar 2014

GEMEINDERAT ZUMIKON

Hermann Zangger Thomas Kauflin
Präsident Gemeindeschreiber

SCHULPFLEGE ZUMIKON

Andreas Hugi Cinzia Bonati
Präsident Aktuarin
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verwendet. Wo aus Gründen der Lesbarkeit nur die männliche oder die weibliche Form verwen-
det wird, beziehen sich die Bestimmungen auch auf Personen des anderen Geschlechts. 
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A. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Rechtsgrundlage Gestützt auf Art. 12 der Gemeindeordnung vom 22. Septem-
ber 2013 erlässt die Gemeindeversammlung die folgende
Verordnung über die Behördenentschädigungen.

Art. 2 Geltungsbereich Diese Verordnung regelt die Entschädigungen, Zulagen, Spe-
senvergütungen und Sitzungsgelder von Behörden, Kommis-
sionen sowie von nebenamtlichen Funktionären der Ge-
meinde Zumikon.

Art. 3 Grundsatz Mitglieder von Behörden, Kommissionen und Arbeitsgrup-
pen etc. erhalten für ihre amtlichen Verrichtungen eine ange-
messene Entschädigung. Diese soll auch die für die Aus -
übung eines Amts allenfalls notwendigen Einschränkungen
in der beruflichen Tätigkeit der Behördenmitglieder berück-
sichtigen.

B. Entschädigungen / Bemessungsgrundlagen

Art. 4 An der Urne 1Mitglieder des Gemeinderats, der Schulpflege, der Rech-
gewählte Behörden nungsprüfungskommission sowie der Sozialbehörde erhal-

ten eine Pauschalentschädigung. Diese deckt den gesamten
Aufwand ab, welcher für die Erledigung der Aufgaben auf-
grund des zugeteilten Ressorts erforderlich ist. Zusätzlich
werden aufwandbezogene Sitzungsgelder ausgerichtet.
2Für ausserordentliche und zusätzliche Beanspruchungen
kann der Gemeinderat bzw. die Schulpflege eine Entschädi-
gung ausrichten.

Art. 5 Übrige Kommissionen,  Die Mitglieder der weiteren Behörden, Kommissionen und
Arbeitsgruppen Arbeitsgruppen sowie die Funktionäre erhalten für die politi-
und Funktionäre sche Tätigkeit aufwandbezogene Sitzungsgelder. Der Ge-

meinderat bzw. die Schulpflege können ausnahmsweise
auch pauschale Entschädigungen festlegen.

Art. 6 Wahlbüro Die Mitglieder des Wahlbüros sowie deren Hilfskräfte wer-
den gemäss dem effektiven Aufwand an geleisteten Stunden
im Urnen- und Auszähldienst entschädigt. Die Entschädigung
entspricht dem Ansatz für ein Sitzungsgeld.
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Art. 7 Sitzungsgeld Das Sitzungsgeld wird pro Stunde bzw. pro angebrochene
Stunde nach Aufwand ausgerichtet (s. Abschnitt D. Anhang,
Ziffer 2).

Art. 8 Höhe der  Höhe und Ausrichtung von Entschädigungen und Sitzungs-
Entschädigungen geldern richten sich nach den Ansätzen im Anhang zu dieser

Verordnung. Der Anhang bildet integrierender Bestandteil
dieser Verordnung.

Art. 9 Entschädigungen  Ist ein Behördenmitglied oder ein nebenamtlicher Funktio-
für Stellvertreter när für längere Zeit verhindert und muss dessen Stellvertre-

ter einspringen, so wird dieser angemessen entschädigt.
Dauert die Stellvertretung weniger als drei Monate, wird die
Entschädigung aus der Gemeindekasse bezahlt. Dauert sie
länger, entfällt die Entschädigung für den an der Ausübung
seines Amts Verhinderten.

Art. 10 Spesenvergütungen Den Behörden-, Kommissions- und Arbeitsgruppenmitglie-
dern werden die ihnen aus der Erfüllung ihrer amtlichen Ver-
richtungen erwachsenen Auslagen und Spesen gemäss den
für das Gemeindepersonal geltenden Richtlinien vergütet.
Für die Verrichtung behördlicher Aufgaben innerhalb des Ge-
meindegebiets werden keine Spesen ausgerichtet.

Art. 11 Externe Mandate Honorare und Sitzungsgelder, die in Ausübung von externen,
mit der Gemeinde im Zusammenhang stehenden Verpflich-
tungen (Einsitz in Verwaltungsräten, Stiftungsräten, Zweck-
verbänden etc.) anfallen, werden durch die externe Organi-
sation direkt an den Mandatsträger ausbezahlt und sind
nicht an die Gemeinde abzuliefern. Im Gegenzug können
dafür keine Sitzungsgelder oder Spesen von der Gemeinde
geltend gemacht werden.

Art. 12 Pensionskasse Behördenmitglieder mit einer Pauschalentschädigung kön-
nen im Rahmen des übergeordneten Rechts auf Gesuch hin
in die Pensionskasse der Gemeinde Zumikon aufgenommen
werden. Der Gemeinderat erlässt entsprechende Richtlinien
unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Pensions-
kassenreglements.



Art. 13 Mitarbeitende Die Teilnahme von Mitarbeitenden an Behördensitzungen gilt
grundsätzlich als Arbeitszeit. Ist bei Sitzungen ausserhalb
der üblichen Bürozeiten eine Kompensation der geleisteten
Zeit nicht möglich, haben die Mitarbeitenden Anspruch auf
die Ausrichtung von Sitzungsgeldern.

C. Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art. 14 Überprüfung der Die ausgerichteten Grundentschädigungen und Funktions-
Entschädigungen zulagen gelten fix für eine Amtsdauer. Sie sind jeweils im Jahr

vor den Erneuerungswahlen auf Antrag der Behörden durch
die Gemeindeversammlung zu überprüfen und allenfalls an-
zupassen.

Art. 15 Inkraftsetzung und Diese Verordnung tritt nach der Genehmigung durch die Ge-
Übergangs- meindeversammlung auf den Zeitpunkt des Behördenwech-
bestimmungen sels im Jahr 2014 in Kraft. Sie ersetzt alle früheren mit dieser

Verordnung in Widerspruch stehenden Bestimmungen.

Genehmigt am

Namens der Gemeindeversammlung Zumikon
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D. Anhang. Entschädigungen, ab Legislaturperiode 2014

1. Pauschalentschädigungen und Funktionszulagen
in CHF

Gemeinderat
Grundentschädigung 20 000
Funktionszulage Präsident 20 000
Funktionszulage Schulpräsident 18 000

Schulpflege
Grundentschädigung 18 000

Sozialbehörde
Grundentschädigung 4 000

Rechnungsprüfungskommission
Grundentschädigung 4 000
Funktionszulage Präsident 1 500
Funktionszulage Aktuar 1 500

Diese Entschädigungen werden für folgende Aufwände ausgerichtet:
– Vor- und Nachbereitung von Sitzungen (Aktenstudium) aller Behörden
– Vor- und Nachbereitung von Klausuren, Strategiesitzungen
– Repräsentationsaufwand ohne Verpflichtungen
(Anwesenheit ohne Ansprache usw.)

– Mail, Telefon, persönliche Kontakte mit der Bevölkerung/Eltern 
(inkl. Jubilaren-Besuche)

– Informationsaustausch zwischen den Ressorts und mit anderen Behörden
(sofern keine Sitzung) 

– Schulbesuche der Schulpflegemitglieder (gemäss § 42 VSG)
– Kontakte mit anderen Gemeinden (sofern keine Sitzung)
– Kontakte mit kantonalen oder eidgenössischen Behörden/Gremien
(sofern keine Sitzung)

– Teilnahme an Gemeindeversammlungen
– Teilnahme an Orientierungsveranstaltungen
– Verwaltungsinterne Besprechungen, z.B. mit den Mitarbeitenden der Verwaltung
– Weitere Aufgaben, die nicht unter Ziffer 2 aufgelistet sind.
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2. Entschädigungen für Zusatzaufgaben / Sitzungsgeld
Für Zusatzaufgaben wird ein Sitzungsgeld von CHF 50 pro Stunde ausgerichtet. 
Als Zusatzaufgeben gelten (abschliessende Aufzählung):
– Teilnahme an regulären Sitzungen des jeweiligen Organs (Behörde, Kommission,
Arbeitsgruppe usw.)

– Teilnahme an Projektsitzungen im Auftrag von Behörden (Kommission, Ausschuss,
Arbeitsgruppe, o.ä.) im Rahmen des vorgesehenen Budgets

– Teilnahme des zuständigen Schulpflege-Verantwortlichen an MAB 
gemäss § 42 VSG

– Augenscheine, Begehungen
– Teilnahme an Sitzungen ausserhalb der Gemeinde (Zweckverband, Vereinstätigkeit
von Amts wegen etc.) sofern das betreffende Organ keine eigenen Entschädigun-
gen ausbezahlt (s. Art. 11)

Es wird der effektive zeitliche Aufwand für jede angebrochene Stunde (ab 15 Minu-
ten) entschädigt (ohne Vor- und Nachbereitung). Pro Tag können maximal 8 Stunden
verrechnet werden (CHF 400 = Taggeld). Die tatsächlich geleisteten Aufwände wer-
den jährlich, jeweils im Dezember, zuhanden der Verwaltung zurückgemeldet. Die
Auszahlung erfolgt jeweils Ende Jahr.

Darüber hinaus werden keine Entschädigungen ausbezahlt im Sinn von Pauschalen
für Reisespesen, Telefonspesen oder die Nutzung der privaten Büroinfrastruktur. 
Reise spesen für Aktivitäten ausserhalb des Gemeindegebiets von Zumikon werden
nach effektivem Aufwand ausgerichtet (s. Art. 10).

POLIT ISCHE GEMEINDE 113

SCHULGEMEINDE



POLIT ISCHE GEMEINDE 114



POLIT ISCHE GEMEINDE 115



POLIT ISCHE GEMEINDE 116

SCHULGEMEINDE


